




 

 

 

 

Pflegekassen müssen  
Umbaumaßnahmen auch  

im betreuten Wohnen  
übernehmen  

Sachverhalt  
Die Antragstellerin betreibt einen Pfle-
gedienst und erbrachte zum Zeitpunkt 
der MDK-Prüfung ambulante Pflege-
leistungen für 109 Personen. Für den 
Qualitätsbereich 1 „pflegerische Leis-
tungen“ erhielt sie die Note 5,0 
(mangelhaft). Auch weitere Bereichs-
noten entsprachen aus Sicht der An-
tragstellerin nicht der aktuellen Pfle-
gesituation. Innerhalb der 28-
Tagefrist kam es zunächst zu keiner 
Klärung der streitigen Punkte zwi-
schen der Pflegekasse und der An-
tragstellerin.  

Sozialgericht Potsdam 
Das Ersuchen einstweiligen Rechts-
schutzes beim Sozialgericht führte zu 
einer kurzfristigen Verlängerung der 
28-Tagefrist. Inhaltlich wurde die An-
tragstellerin jedoch nicht in ihrem Be-
gehren bestätigt, dass zumindest die 
Noten der Qualitätsbereiche 1 und 2 
sowie das Gesamtergebnis unzutref-
fend seien. Im Ergebnis stellte das SG 
Potsdam darauf ab, das die von ihm 
verlängerte Frist einer Klärung des 
Sachverhalts zwischen den Beteiligten 
diene. Ansonsten habe die Antragstel-
lerin noch die Möglichkeit der Wieder-
holungsprüfung gemäß § 114 Abs. 5 
SGB XI. Im Übrigen müsse sich die 
Antragstellerin eine Kritik in der Öf-
fentlichkeit gefallen lassen. Das Ge-
richt bestätigte nicht die von der An-
tragstellerin vorgetragene Falschbe-
wertung von Einzelfragen und die 
Fehlinterpretation der Ausfüllanleitung 
durch die Prüfer. 

Beschwerde zum  
LSG Berlin-Brandenburg 

Aufgrund dieses Ergebnisses legte die 
Antragstellerin daraufhin mit Erfolg 
eine Beschwerde beim LSG Berlin-
Brandenburg ein. In seinem Beschluss 

stellte das Gericht fest, dass die vor-
genommenen Bewertungen fehlerhaft 
erscheinen und verfahrensfehlerhaft 
zustande gekommen sind. Die Bewer-
tungen selbst müssen aus den 
zugrunde liegenden Daten richtig ab-
geleitet werden. 
Wesentliche Feststellungen des 

Gerichts  
Im vorliegenden Fall sind nach der 
Ansicht des Gerichts die Vorgaben der 
PTVA bei der Notenbildung missachtet 
worden. Mangels anderer Bestimmun-
gen in der PTVA muss die Notenbil-
dung für die Qualitätsbereiche und die 
Gesamtnote durch Errechnung des 
Notendurchschnitts erfolgen. Ein Bei-
spiel für die Falschberechnung der 
Einzelnoten ist etwa: Von zwölf Ein-
zelkriterien wurden neun mit der Ein-
zelnote 5 und drei mit der Einzelnote 
1 bewertet. Das arithmetische Mittel 
beträgt dann 4,0 und nicht 5,0, sowie 
das Ergebnis der Bereichsnote 1 aus-
weist. Das Ergebnis macht die Noten-
bildung insoweit intransparent. Wei-
terhin stellt das Gericht einen erhebli-
chen Verfahrensfehler bei der Ziehung 
der Stichprobe der zu überprüfenden 
Personen fest. Der MDK prüfte in dem 
Betrieb der Antragstellerin nur 5 Pati-
enten, obwohl sie insgesamt 109 Per-
sonen ambulant versorgt. Die Prüfung 
hätte richtigerweise bei elf Personen 
erfolgen müssen. 

Fazit 
Der Beschluss im einstweiligen 
Rechtsschutz zeigt deutlich auf, dass 
Zweifel an der PTVA erlaubt sind. Die 
PTVA räumt selbst ein, dass derzeit 
keine pflegewissenschaftlichen Er-
kenntnisse über valide Indikatoren der 
Ergebnis- und Lebensqualität vorlie-
gen. In einem Hauptsacheverfahren 
muss also zeitnah der tatsächliche 
Umfang der Gültigkeit geklärt werden. 

LSG Schleswig-Holstein, Urteil vom 24.05.2010, 
AZ L 10 P 10/08  
Bisher haben die Pflegekassen ihren 
pflegebedürftigen Versicherten im 
betreuten Wohnen Umbauarbeiten, 
die zum Verbleib in der Häuslichkeit 
dienen, verweigert. Das Landessozial-
gericht (LSG) Schleswig Holstein hat 
nun in einem mittlerweile rechtskräfti-
gen Urteil bestätigt, dass auch Pflege-
bedürftige in Einrichtungen des be-
treuten Wohnens bzw. Service-
Wohnens Anspruch auf finanzielle 
Zuschüsse für Maßnahmen zur Ver-
besserung des individuellen Wohnum-
feldes nach § 40 Abs. 4 SGB XI ha-
ben. Hintergrund der Entscheidung 
war, dass ein Pflegebedürftiger für 
den Umbau seines Badezimmers ei-
nen finanziellen Zuschuss beantragt 
hatte, der von der Pflegekasse jedoch 
mit der Begründung abgelehnt wurde, 
dass für Pflegebedürftige, deren Woh-
nung im betreuten Wohnen liegt, kei-
ne Maßnahmen gefördert werden 
könnten. Es handele sich nicht um das 
"individuelle Wohnumfeld des Pflege-
bedürftigen" im Sinne des Gesetzes. 
Zur Legitimation dieses Handelns wur-
de seitens der Pflegekasse auf das 
gemeinsame Rundschreiben der Pfle-
gekassen zu den leistungsrechtlichen 
Vorschriften des SGB XI verwiesen. 
Diese Rundschreiben seien nach dem  
Gesetz für die einzelnen Pflegekassen 
verbindlich. Das LSG Schleswig-
Holstein urteilte, dass es sich auch 
beim betreuten bzw. Service-Wohnen 
um das "individuelle Wohnumfeld" des 
Pflegebedürftigen handelt. Weiterhin 
stellte das Gericht klar, dass die Pfle-
gekassen durch die gemeinsamen 
Rundschreiben die leistungsrechtli-
chen Ansprüche der Pflegebedürftigen 
nicht beschränken dürfen.  

Landessozialgericht Berlin-Brandenburg 
Beschluss v. 29.03.2010, Az.: L 27 P 14/10 B ER 
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Externer Qualitätszirkel des bad e.V.  
in Rendsburg 

 
 
 
Im Rahmen einer MDK-Prüfung werden Sie gefragt: 
„Werden Maßnahmen der externen Qualitätssicherung 
durchgeführt?“  
(Frage 6.2. der Anlage 1 zu den Qualitätsprüfungs-
Richtlinien).  
Der bad e.V. möchte Sie in die Lage versetzen diese 
Frage des Prüfungskataloges mit „Ja“ zu beantworten!  
 
Aus diesem Grund organisiert der bad e.V. seit dem Jahr 
2003 in fast allen Bundesländern „Externe Qualitätszir-
kel“- auch in Schleswig-Holstein!  
Im „Externen Qualitätszirkel“ können Sie unter fachkun-
diger Moderation alle drei Monate mit Fachkollegen aus 
anderen Einrichtungen verschiedene Themen diskutie-
ren. 

 

Der nächsten Termine findet am: 
2.7.2010 

 
Thema: Expertenstandards 

Dozentin: Andrea Kapp 
Ort: Harrislee 

 
und am 

 
14.07.2010 statt.  

 
Thema: Pflegenoten 

Dozentin: Arlett Neidenberger 
Ort: Rendsburg 

 
Mitglieder des bad e.V. zahlen 60 € 

und Nichtmitglieder 70 €.  
Anmeldung:  

Bundesgeschäftsstelle des bad e.V.  

Tel.: 0201-354001 oder info@bad-ev.de 

Aktuelle Statistiken aus der Daten-Clearing-Stelle (DCS)  

Stand 5.5.2010 

Bislang bestehen Datensätze von 
1358 geprüften ambulanten Pflege-
diensten und 3478 stationären Ein-
richtungen. Hierbei handelt es sich 
um bereits freigegebene und veröf-
fentliche Berichte. Der Notenmittel-
wert im Bundesdurchschnitt beträgt 
für  ambulante Dienste im Bereich 
„Pflegerische Leistungen“ (B1) 
2,7, für den Bereich „Ärztlich ver-
ordnete pflegerische Leistun-
g e n “  ( B 2 )  2 , 0  u n d  f ü r 
„Dienstleistung und Organisati-
on“ (B3) 1,7. Das ergibt ein Gesamt-
ergebnis mit der Note 2,2 im Bundes-

durchschnitt. Die Befragung der Kun-
den ergibt eine glatte 1,0.  
Der stationäre Bundesdurchschnitt 
liegt im B1 bei 2,2, B2 bei 2,1, B3 
bei 1,9 und im Bereich B4 bei 1,3.  
In Schleswig-Holstein geht die Statis-
tik von bislang 79 geprüften ambulan-
ten Pflegediensten aus. Die durch-
schnittlichen Bereichsnoten in der am-
bulanten Pflege ergeben folgende 
Ergebnisse: B1 3,4; B2 2,1; B3 1,9; 
Gesamtergebnis 2,6 
Für die stationären Einrichtungen 
im Land ergeben sich folgende 

Noten im  Landesvergleich 
bei insgesamt 188 geprüften 
Einrichtungen: 
In der stationären MDK-Prüfung 
werden folgende vier Bereiche 
überprüft: 
„Pflege und medizinische 
Versorgung“ (B1)  2 ,9 ; 
„Umgang mit demenzkranken 
Bewohnern“ (B2) 3,3; „Soziale 
Betreuung und Alltagsgestal-
tung“ (B3) 3,2; „Wohnen, Verpfle-
gung, Hauswirtschaft, Hygie-
ne“ (B4) 1,7; Gesamtergebnis 2,8 
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